
Übergang vom 6. Jahrgang der Grundschule in den 
7. Jahrgang der weiterführenden Schule 

zum Schuljahr 2022/2023 
 
Liebe Eltern, 
 
für Ihr Kind steht zum Schuljahr 2022/2023 der Übergang von der Grundschule in die weiterführende 
Schule bevor. Damit stehen Sie als Eltern mit Ihren Kindern in der Regel einigen wesentlichen Fragen 
gegenüber: Geht es anfänglich meist um die richtungsweisende Frage „Gymnasium oder Integrierte 
Sekundarschule?“, so interessieren dann im Weiteren besonders das Auswahlverfahren und die 
Auswahlkriterien an der Wunschschule oder den Wunschschulen. Der Informationsbedarf ist hoch, und 
dies umso mehr, da sich die Auswahlverfahren an den einzelnen Schulstandorten im Bezirk Steglitz-
Zehlendorf sehr unterschiedlich gestalten. 
 
Da in diesem Jahr der traditionelle „Marktplatz der weiterführenden Schulen“ aufgrund der Corona-
Situation leider entfallen muss, soll Ihnen dieser Flyer zum bevorstehenden Wechsel als Wegbegleiter 
zur Seite stehen. 
 
Außerdem bietet Frau Mattig-Krone, Beauftragte der Senatorin für Qualitätsmanagement an den 
Schulen, in Kooperation mit dem Bezirkselternausschuss, per Videokonferenz ein Webinar zum Thema 
„Übergang in die weiterführende Schule nach Klasse 6“ an. 
 
Bei Interesse können Sie an einem der Termine ohne vorherige Anmeldung teilnehmen: 

 15.11.2021, 19:00 Uhr Zugangslink: https://kurzelinks.de/OberschuleS-Z 

 07.12.2021, 19:00 Uhr Zugangslink: https://kurzelinks.de/OberschuleS-Z-2 

 13.01.2022, 19:00 Uhr Zugangslink: https://kurzelinks.de/OberschuleS-Z-3 

 25.01.2022, 19:00 Uhr Zugangslink: https://kurzelinks.de/OberschuleS-Z-4  

 
Beachten Sie bitte folgenden zeitlichen Ablauf zum Anmeldeverfahren: 
 
Bis 17.12.2021 informieren die Gemeinschaftsschulen alle Eltern der Jahrgangsstufe 6 über das 
Anmeldeverfahren für die Kinder, die an eine andere Schule der Jahrgangsstufe 7 wechseln möchten.  
 
Bis 27.01.2022 haben die Grundschulen und bei Wechselwunsch auch die Gemeinschaftsschulen die 
Beratungsgespräche mit den Eltern zum Übergang durchgeführt.  
 
Am 28.01.2022 werden die Halbjahreszeugnisse der Jahrgangsstufe 6 zusammen mit der 
Förderprognose, dem Anmeldebogen und einem Elternbrief ausgehändigt. Kinder mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf erhalten zusätzlich ein Begleitblatt, in dem prognostisch 
anzugeben ist, wie das Kind die gewünschte/n Schule/n erreichen soll.  
 
Vom      15.02.2022 bis 23.02.2022       ist der Anmeldezeitraum.  
 
Die Anmeldung ist nur mit den ausgehändigten Anmeldeunterlagen möglich. Für Kinder mit 
festgestelltem sonderpädagogischen Förderbedarf ist zusätzlich das Begleitblatt zum Anmeldebogen 
und eine Kopie des Feststellungsbescheids zum sonderpädagogischen Förderbedarf abzugeben. 
 
Bei einer Anmeldung am Gymnasium trotz einer Empfehlung für die Integrierte Sekundarschule und 
einer Durchschnittsnote, die nicht besser als 3,0 ist, müssen die Eltern ein zusätzliches 
Beratungsgespräch an einem Gymnasium wahrnehmen. Dafür vereinbaren Sie bis zum 18.02.2022 
einen Termin mit dem Gymnasium, welches in der Rangfolge (Erst-, Zweit- oder Drittwunsch) zuerst 
von Ihnen gewünscht wird. 
 
Am 03.06.2022 werden berlinweit die Bescheide versendet. Bitte sehen Sie von Nachfragen zum 
Ergebnis Ihres Antrages bis zu diesem Termin ab, da vor diesem Datum keine Auskünfte erteilt werden 
können. 

Wenn für eine Schule mehr Anmeldungen vorliegen als Plätze vorhanden sind, kann dort nicht jedes 
Kind aufgenommen werden. Die Auswahl der Schülerinnen und Schüler findet nach festgesetzten 
Kriterien/Verfahren statt. Vorab werden Kinder mit festgestelltem sonderpädagogischen Förderbedarf 
aufgenommen.  

 

https://kurzelinks.de/OberschuleS-Z
https://kurzelinks.de/OberschuleS-Z-2
https://kurzelinks.de/OberschuleS-Z-3
https://kurzelinks.de/OberschuleS-Z-4


 

Das Auswahlverfahren: 
 
Überschreitet die Zahl der Anmeldungen für eine als Erstwunsch benannte Schule deren 
Aufnahmekapazität, ist unter besonderer Berücksichtigung der Schülerinnen und Schüler mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf, ein Aufnahmeverfahren durchzuführen. 
Die Gesamtauswahl ist nach § 56 Abs. 6 Schulgesetz für Berlin (SchulG) in Kontingente mit folgender 
prozentualen Verteilung der verfügbaren Plätze vorzunehmen: 10 Prozent Härtefälle 
(Härtefallkontingent), mindestens 60 Prozent nach durch die Schule festgelegte Kriterien 
(Kriterienkontingent) und 30 Prozent durch Losentscheid (Loskontingent). 
 
Im Rahmen des Kontingents der Kriterienauswahl (60%) findet bei Übernachfrage die Auswahl in 
der Regel gem. den nach Beschluss der Schulkonferenz festgelegten Kriterien statt. Legt eine Schule 
keine Aufnahmekriterien fest, so werden die nach Aufnahmekriterien zu vergebenden verfügbaren 
Plätze nach der Durchschnittsnote der Förderprognose vergeben. 
 
Plätze, die im Rahmen der 10%-Quote zur Verfügung stehen und nicht in Anspruch genommen werden, 
werden an Geschwisterkinder vergeben, die nicht bereits im Rahmen des kriterienorientierten 
Auswahlverfahrens oder als Härtefälle aufgenommen wurden. Bleiben danach im Härtefallkontingent 
noch Plätze übrig, sind diese den nach Aufnahmekriterien zu vergebenden Plätzen zuzurechnen. 
 
Die für das Schuljahr 2022/2023 geltenden Aufnahmekriterien jeder Schule finden 
Sie voraussichtlich ab dem 07.12.2021  im Online-Schulverzeichnis: 
https://www.berlin.de/sen/bildung/schule/berliner-schulen/schulverzeichnis/ 

 

Für Gemeinschaftsschulen gelten besondere Aufnahmekriterien. Diese erfragen Sie bitte, sofern nicht 
im Online-Schulverzeichnis hinterlegt, direkt bei der Schule.  

Informationsangebote im Internet:  
 

Homepage des Schulamtes:  
https://www.berlin.de/ba-steglitz-zehlendorf/politik-und-
verwaltung/aemter/schul-und-sportamt/schulen/ 
 
 

Informationsveranstaltungen / Tage der offenen Tür (Schulen in Steglitz-
Zehlendorf): 
https://www.berlin.de/ba-steglitz-zehlendorf/politik-und-
verwaltung/aemter/schul-und-sportamt/schulen/artikel.87864.php 

 
Erläuterungen zum Auswahlverfahren: 
https://www.berlin.de/sen/bildung/schule/bildungswege/uebergang-
weiterfuehrende-schule/ 
 
 

Übersicht der weiterführenden Schulen in Steglitz-Zehlendorf: 
https://www.berlin.de/ba-steglitz-zehlendorf/politik-und-
verwaltung/aemter/schul-und-sportamt/schulen/artikel.87803.php 

 
 

Aktuelle Angebote der SIBUZ: 

https://www.berlin.de/sen/bildung/unterstuetzung/beratungszentren-sibuz/ 

 
 
 

Besondere Förderung im Land Berlin: 

              https://www.berlin.de/sen/bildung/schule/foerderung/ 

 
 
 
 

Schulamt Steglitz-Zehlendorf, Kirchstr. 1/3, 14163 Berlin 
Kontakt: Hr. Starke 
Tel.: 90299-6485 

E-Mail: schul.org@ba-sz.berlin.de 
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